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RS OGH 1970/6/18 1Ob122/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1970

Norm

ABGB §156 Ea

4.DVEheG §9

ZPO §240

Rechtssatz

Ist eine Ehelichkeitsbestreitungsklage von einem österreichischen Gericht unter Anwendung ausländischer

Gesetzbestimmungen rechtskräftig abgewiesen worden, steht einer nach erfolgter Einbürgerung der Beteiligten

neuerlich eingebrachten Bestreitungsklage "res judicata" entgegen.
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